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rechts, des Lehenrechts schützen wollte und sich daher die Verbindlichkeit 
der alten Erbrechtsnormen in Privilegienform ausdrücklich bestätigen 
ließ8). Ob die Testierfreiheit mit der Überlassung iure hereditario ver­
bunden war, bedarf noch der Untersuchung. Manche Hinweise sprechen 
dafür, daß sie der leiheherrlichen Bewilligung bedurfte und somit nicht 
ex iure, sondern ex gratia herzuleiten war®).

Die formalrechtliche Seite des Leiherechts aber sollte durch das Zu­
geständnis des ius hereditarium keine Änderung erfahren. Nach wie vor 
war das Leiheverhältnis bei Herrn- und Mannfall zu erneuern und die 
Formalitäten zu erfüllen. So heißt es in einer Urkunde, mit der 
Heinrich (X.) der Stolze (1126—38) als bairischer Herzog und Landes­
herr einen Besitztausch zwischen dem Abt von Mallersdorf und dem 
Burggrafen Otto von Regensburg bestätigte10), der Besitz zu Steinkirchen 
sei durch Erbfall von Generation zu Generation und jeweilige formal­
rechtliche Überlassung durch die königlichen und herzoglichen Herren des 
in Baiern gelegenen Reichsgutes an den Burggrafen iure beneficiario ge­
langt: habuit namque iam dictus Otto villam quondam St. dictam, que 
longo retro tempore per decessiones avorum suorum et legitimas con­
cessiones predecessorum nostrorum et nostram ad eum iure beneficiario 
pervenit.

Es blieb aber nicht aus, daß es über die mit dem ius hereditarium auf 
der Herren- und Mannenseite verbundenen Rechten, Pflichten und For­
malien zu Meinungsverschiedenheiten kam, so vor allem nach dem ersten 
Thronfall und dem Herrschaftsantritt Ottos I. Konnte die Frage, ob 
Söhne von vorverstorbenen Söhnen mit ihren Onkeln, den Brüdern ihrer 
Väter, einen gleichberechtigten Folgeanspruch haben sollten, noch im 
ordentlichen Rechtsverfahren durch Gottesurteil entschieden werden11),
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